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Satzung (Fassung vom 10.12.2018) 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen "Verein der Freunde und Förderer der Grundschule 

Clemens, Mayen" 

Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden. 

Er führt den Zusatz e.V. 

 

2. Der Sitz des Vereins ist Mayen. 

 

3. Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr (01.08. - 31.07. n.J.). 

 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Clemens, 

Mayen. Der Zweck wird insbesondere erfüllt durch: 

 

- finanzielle, persönliche und organisatorische Förderung bei der Durchführung von   

  Arbeitsgemeinschaften, Projekttagen und Projektwochen 

- finanzielle, persönliche und organisatorische Förderung und Abwicklung des  

  Betreuungsangebotes an der Grundschule 

- finanzielle Unterstützung für Veranstaltungen außerhalb der Schule, wie Klassen- und    

  Schulfahrten 

- Förderung von sportlichen Veranstaltungen, Sportfesten 

- ideelle und finanzielle Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen, wie 

  Ausstellungen, Lesungen und Theaterbesuchen 

- Hilfe bei der Beschaffung moderner technischer Lehr-, Lern- und Hilfsmittel 

- Hilfen bei der organisatorischen und technischen Gestaltung von Schulfesten 

- Hilfen mit persönlicher, organisatorischer Unterstützung und Abwicklung bei der   

  Ausgestaltung von Elternsprechtagen und schulischen Sonderveranstaltungen  

- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 

- Werbung bei schulischen Veranstaltungen für Zwecke des Vereins 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

    i.S. der Abgabenordnung (AO) §§51 ff. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt 

    nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

2. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke sowie 

    für die anfallenden Verwaltungsaufgaben verwendet werden. 

 

3. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft 

    als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben im      

    Falle des Ausscheidens oder der Auflösung oder der Aufhebung des Vereins keinen    

    Anspruch auf das Vereinsvermögen und können geleistete Beiträge und sonstige  

    Zuwendungen nicht zurückfordern. 

 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder  

   durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4 Mitgliedschaft 
 

1. Mitglieder des Vereins können werden: 

    Eltern der derzeitigen und ehemaligen Schüler/innen, ehemalige Schüler/innen, ehemalige   

    Lehrer/innen und amtierende Lehrer/innen, sowie natürliche und juristische Personen, die  

    ein Interesse an der Förderung der Schule haben. 

 

2. Die Mitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung. Über den Beitritt   

    entscheidet der Vorstand. 

 

3. Die Mitgliedschaft endet durch  

    a) Tod 

    b) freiwilligen Austritt 

    c) Beschluss 

    d) Beitragsrückstand 

 

4. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die    

    Verpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages endet erst mit Ende des Jahres, in dem      

    der Austritt erklärt wird. 

 

5. Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus wichtigem Grund aus  

    dem Verein ausgeschlossen werden. 

 

6. Ist ein Mitglied mit der Zahlung des Beitrages länger als ein Jahr im Rückstand, so wird es  

    vom Vorstand schriftlich gemahnt. Zahlt das Mitglied trotz Mahnung den Beitrag nicht  

    innerhalb von 3 Monaten, so erlischt die Mitgliedschaft. 

 

7. Ein ausgeschlossenes oder ausgeschiedenes Mitglied kann geleistete Beiträge 

    nicht zurückverlangen. 

 

§ 5 Einkünfte 
 

1. Die Einkünfte des Vereins bestehen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 

 

2. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung 

    mit einfacher Mehrheit. 

 

3. Die Zuschüsse der Stadt bzw. der Landesbehörden werden wie die Elternbeiträge     

    zweckgebunden dem Betreuungsangebot der Grundschule zur Verfügung gestellt. 

 

4. Sonstige Einkünfte aller Art bestehen aus den finanziellen Abwicklungen der   

    Förderungen des Vereins. 

 

§ 6 Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung  

b) der Vorstand 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Sie wird von dem Vorsitzenden   
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     oder seinem Stellvertreter unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 

7 Tagen einberufen. Die Einberufung kann schriftlich per Brief, Rundschreiben oder per 

Fax, für ordentliche Mitgliederversammlungen auch per elektronischer Medien (E-Mail, 

o.ö) oder mit einer verlängerten Frist von 3 Wochen (ausschließlich außerhalb der 

Schulferien) auch per Aushang in den Schulgebäuden zusammen mit Bekanntgabe auf der 

Internetseite des Vereins (www.verein-grundschule-clemens.de) erfolgen. 

 

2. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erscheinenden Mitglieder  

    beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung besonders hinzuweisen. 

 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein  

    Viertel der Mitglieder oder die Mehrheit des Vorstandes es beantragen. 

 

4. Satzungsänderungen sind nur mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder zulässig.  

    Ansonsten erfolgt die Beschlussfassung durch einfache Mehrheit. Ungültige Stimmen und    

    Enthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 

5. Abstimmungen erfolgen öffentlich durch Handzeichen sofern kein Mitglied etwas anderes    

    verlangt. 

 

6. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 

7. Ist ein Mitglied gesetzlicher Vertreter eines Schülers/einer Schülerin der Schule, so kann   

    sein Stimmrecht auch vom anderen Elternteil ausgeübt werden. Zur   

    Mitgliederversammlung können auch beide Elternteile erscheinen, haben jedoch nur eine   

    Stimme. 

 

§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

1. Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

    a) Wahl des Vorstandes 

    b) Entgegennahme des Jahres- und Kassenprüfungsberichts 

    c) Entlastung des Vorstands 

    d) Wahl von zwei Kassenprüfern/Kassenprüferinnen 

    e) Beschlussfassung über die Beitragsordnung 

    f) Beratung und Beschlussfassung über sonstige, auf der Tagesordnung 

       stehenden Fragen 

 

2. Der/Die Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung.  

 

3. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,  

    das von dem/der Vorsitzenden und dem Schriftführer/der Schriftführerin zu unterzeichnen    

    ist. 

§ 9 Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus 

    dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer/der    

    Schriftführerin, dem Kassenwart/der Kassenwartin, dem Schulelternsprecher/der    

    Schulelternsprecherin und dem Schulleiter/der Schulleiterin. Es können bis zu zehn   

    Beisitzer/innen gewählt werden. 

 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit für die  

    Dauer von 2 Jahren gewählt, mit Ausnahme des Schulelternsprechers/der   
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    Schulelternsprecherin und dem Schulleiter/der Schulleiterin, diese sind geborene  

    Mitglieder. 

 

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus ,dem Amt aus, ist der Restvorstand befugt, bis   

    zur Neubestellung durch die nächste Mitgliederversammlung den Vorstand gemäß § 9.1   

    kommissarisch zu ergänzen. 

 

4. Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr zusammen. Er ist  

    beschlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst  

    Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der  

    Vorsitzenden. 

 

5. Der Vorstand legt für jedes Geschäftsjahr, das mit dem Schuljahr (01.08. - 31.07. n. J.)   

    übereinstimmt, der Mitgliederversammlung einen Geschäftsbericht vor. Die formelle  

    Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ist durch zwei Kassenprüfer/innen einmal   

    jährlich zu überprüfen. 

 

6. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende,  

    welcher damit Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist, vertreten. 

 

7. Die Geschäftsführung erfolgt ehrenamtlich und unentgeltlich. 

 

 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 

 

1. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er verwaltet das Vereinsvermögen.   

    Er entscheidet insbesondere über die satzungsgemäße Verwendung der Mittel des Vereins.   

    Er ist für die Aufgaben zuständig, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

 

2. In seinen Wirkungskreis fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:  

a) die Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung  

b) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

c) die ordnungsgemäße Verwaltung des Vereinsvermögens 

d) die Ausschließung von Mitgliedern 

e) die Information der Mitglieder über wichtige Vorgänge. 

 

 

§ 11 Auflösung des Vereins 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung  

    mit Dreiviertelmehrheit beschlossen werden. 

 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen  

    des Vereins an die Grundschule Clemens, Mayen mit der Maßgabe, das Vereinsvermögen  

    ausschließlich für die in § 2 aufgeführten Zwecke zu verwenden. 

 

 

§ 12 Datenschutz 
 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines, werden im Verein unter 

Beachtung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 
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(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene Daten 

von Vereinsmitgliedern, Funktionsträgern und Honorarkräften digital gespeichert:  

Name 

Adresse 

Nationalität,  

Geburtsort,  

Geburtsdatum,  

Geschlecht,  

Telefonnummer,  

E-Mailadresse,  

Bankverbindung,  

Daten der Kinder (Namen, Geburtstage, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer Klasse) 

Daten von weiteren Sorgeberechtigten oder Notfallverantwortliche für die Kinder (Namen, 

Adressen, Telefonnummer) 

Zeiten der Vereinszugehörigkeit.  

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 

zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des 

Mitglieds aus dem Verein fort.  

 

(3) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand 

gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet 

werden, Mitgliedern und Funktionsträgern bei Darlegung eines berechtigten Interesses 

Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.  

(4) Im Zusammenhang mit seinem satzungsgemäßen Aufgaben und der dazu durchgeführten 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 

Mitglieder auf seiner Homepage sowie an Aushängen im Schulgebäude und übermittelt Daten 

und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien.  

(5) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er 

und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, 

Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein 

personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum und Alter, 

Funktion im Verein etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt 

hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger der Daten ausschließlich gemäß dem 

Übermittlungszweck verwendet. 

(6) Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben bzw. seinem Verbandszweck übermittelt der 

Verein personenbezogene Daten (Namen, Anschriften, Bankverbindungen, Telefonnummern, 

E-Mail Adressen, Geburtsdaten, Kinder mit Name und Anschrift und Zugehörigkeit der 

Klasse, ggfs. Ehegatten, angegebene Notfallverantwortliche für die Kinder mit Namen, 

Anschriften und Telefonnummern) und Fotos seiner Mitglieder an die Verwaltung und die 

Lehrer der Grundschule Clemens in Mayen. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 

Vorstand der Übermittlung der Daten widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs 

unterbleibt die Übermittlung. 

 

(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 

sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 

Aufgabenstellung im Verband die Kenntnisnahme erfordern. 

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 

satzungsmäßigen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm oder einem Treuhänder 

eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung 

ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken 
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Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, 

vernichtet oder gelöscht wer-den. 

 

(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, 

Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, 

Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer 

personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, 

über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 

Datenverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur 

erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder 

zur Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen 

überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

(9) Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO 

und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 

Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder 

Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten.  

(10) Die Daten des Mitglieds werden für die Zeit seiner Mitgliedschaft im Verein sowie auch 

nach Austritt aus dem Verein für 10 Jahre gespeichert bzw. aufbewahrt. Ein Mitglied kann 

jederzeit gegenüber dem Vorstand der Speicherung der Daten widersprechen. Ab Zugang des 

Widerspruchs unterbleibt die Speicherung der Daten, für die eine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht (z.B. für steuerliche Zwecke) nicht besteht. 

 

(11) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.   

 

 

 

 


